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Mitteilungsvorlage Vorlagen-Nr:
Status:
AZ:
Datum:

MV-CO/1184/2022
öffentlich

18.10.2022

Betreff:

Festlegung Nummer 776 (Finanzielle Erlöse/ Gewinne aus dem
Heidefest)
Federführendes Amt:
Einreicher:

Kämmerei
Froebe, Jenny

Beratungsfolge 24.11.2022 Gemeinderat Colbitz

Vom Gemeinderat wurde auf der Sitzung am 22.09.2022 festgelegt, dass die
finanziellen Erlöse/ Gewinne aus dem Heidefest mit einem Sperrvermerk zu
versehen sind und für das Heidefest des Folgejahres zu nutzen sind.

Eine Umsetzung der Festlegung ist aufgrund der haushaltsrechtlichen
Vorgaben nicht möglich.

Begründung:

Grundsätzlich dienen gemäß § 16 KomHVO alle Erträge zur Deckung aller
Aufwendungen im Ergebnisplan sowie alle Einzahlungen zur Deckung aller
Auszahlungen im Finanzplan. Somit ist es rechtlich grundsätzlich unzulässig, Erträge
und Einzahlungen für Leistungen bestimmter Aufwendungen und Auszahlungen zu
beschränken.

Die Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen für bestimmte Aufwendungen
bzw. Auszahlungen nach § 17 Abs. 1, 4 KomHVO stellt eine Ausnahme vom
Grundsatz der Gesamtdeckung dar.

Demnach sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte
Aufwendungen/ Auszahlungen zu beschränken, wenn sich diese aus rechtlichen
Verpflichtungen (Gesetze, Verträge, u.a. Schenkungsvertrag, Beteiligung einer
Nachbargemeinde durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag bei einem
gemeinsamen Projekt) ergibt (Muss-Vorschrift). Die Zweckbindung ist durch einen
entsprechenden Zweckbindungsvermerk im Haushaltsplan darzustellen.

_________________ ________ ________
Verbandsgemeinde- Kämmerei Amtsleiter Sachbearbeiter
bürgermeister
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Gremium TOP □Abstimmung laut

Beschlussvorschlag mit

Die Vorlage wurde zum Beschluss erhoben.

Datum:

________________________________________________________ -
Siegel- Bürgermeister / Vorsitzender
Verbandsgemeinderat

□ Ein-

stimmig

□Mehr-

heitlich

Ja Nein Enthaltungen


